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II. Landeskirchliche Gesetze und Verordnungen

fünftes kirchengesetz
zur Änderung des Landeskirchlichen Mitarbeitergesetzes

Vom 18. November 2019

reg.-Nr. 6013 (8) 92

Die landessynode der evangelisch-lutherischen landeskirche 
sachsens hat aufgrund von § 39 Nummer 2 der kirchenverfas-
sung das folgende kirchengesetz beschlossen:

artikel 1
Das kirchengesetz über die regelung der privatrechtlichen 
Dienstverhältnisse der Mitarbeiter der evangelisch-lutheri-
schen landeskirche sachsens (landeskirchliches Mitarbei-
tergesetz – lMg) vom 26. März 1991 (ABl. s. A 35), zuletzt 
geändert durch kirchengesetz vom 16. November 2014 (ABl. 
s. A 287), wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt gefasst:
„§ 1

Grundlagen des kirchlichen und diakonischen dienstes
(1) Der Dienst der kirche ist durch den Auftrag bestimmt, das 
evangelium in Wort und tat zu bezeugen. Alle Frauen und 
Männer, die in Anstellungsverhältnissen in kirche und Dia-
konie tätig sind, tragen dazu bei, dass dieser Auftrag erfüllt 
werden kann. Dieser Auftrag ist die grundlage der rechte und 
Pflichten von Anstellungsträgern sowie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Die gemeinsame verantwortung für den Dienst 
der kirche und ihrer Diakonie verbindet Anstellungsträger und 
Mitarbeiterinnen wie Mitarbeiter zu einer Dienstgemeinschaft 
und verpflichtet sie zu vertrauensvoller Zusammenarbeit.
(2) Die kirchlichen und diakonischen Anstellungsträger haben 
die Aufgabe, ihre Dienststellen und einrichtungen gemäß ihrer 
evangelischen Prägung zu gestalten. sie tragen dafür verant-
wortung in den Arbeitsvollzügen, den geistlichen Angeboten 
und der Organisation ihrer Dienststelle oder einrichtung.
(3) Die Anstellungsträger haben die Aufgabe, die kenntnis-
se ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die christli-
chen grundsätze ihrer Arbeit zu vertiefen oder sie mit diesen 
grundsätzen vertraut zu machen. sie fördern kontinuierlich 
die Fort- und Weiterbildung zu themen des glaubens und des 
christlichen Menschenbildes. Dazu sollen insbesondere auch 
durch die Anstellungsträger selbst verantwortete Angebote un-
terbreitet werden, in denen die entfaltung der glaubensthemen 
im konkreten Arbeitsfeld der einrichtung aufgezeigt wird.“

2. § 2 wird wie folgt geändert:
 a)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

„(2) Dieses kirchengesetz gilt auch für alle rechtsträger der 
Diakonie. Das Diakonische Werk der evangelisch-lutheri-
schen Landeskirche Sachsens e. V. verpflichtet seine Mit-
glieder zur Anwendung in seiner satzung. rechtsträger 
sind die dem Diakonischen Werk angeschlossenen recht-
lich selbstständigen juristischen Personen des Privatrechts 
mit ihren einrichtungen und Diensten.“

 b)  Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

3. § 3 wird wie folgt geändert:
 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
  „Allgemeine Anstellungsvoraussetzungen“
 b)  in Absatz 1 wird das Wort „Mitarbeitern“ durch die  

 Wörter „Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei öffent- 
 lich-rechtlichen kirchlichen körperschaften“ ersetzt. 

 c)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
  „(2) im kirchlichen und diakonischen Dienst darf nur  
  angestellt werden, wer die dafür notwendige Anstellungs-
  fähigkeit besitzt. hierzu gehört, dass die oder der Anzu-
  stellende
  a) die besonderen Anforderungen für das Dienstver- 
   hältnis nach § 3 a erfüllt,
  b) die für die tätigkeit erforderlichen Ausbildungsab- 
   schlüsse besitzt und
  c) den Nachweis erbringt, dass sie oder er gesundheit- 
   lich den Anforderungen des Dienstes gewachsen ist, 
   soweit das aufgrund gesetzlicher vorgaben oder der 
   Art der tätigkeit erforderlich ist.

  Die Anstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  
  bei öffentlich-rechtlichen kirchlichen Körperschaften-  
  bedarf der aufsichtsbehördlichen genehmigung. Für  
  die Anstellung in kirchgemeinden, kirchspielen und  
  kirchgemeindebünden sowie kirchgemeindeverbänden 
  gilt sie als erteilt, wenn die Zentralstelle für Personal- 
  verwaltung die Anstellung ohne vorlage bei der Auf-
  sichtsbehörde abschließend bearbeitet. Bei der Anstel-
  lung von Mitarbeitern im verkündigungsdienst wirkt  
  die Zentralstelle für Personalverwaltung mit dem Su-
  perintendenten und dem Fachberater zusammen.“
 d) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
  „(3) von den unter Absatz 2 genannten voraussetzungen 
  kann in begründeten Ausnahmefällen mit aufsichtsbe-
  hördlicher genehmigung abgesehen werden, wenn dies 
  im hinblick auf die vorgesehene tätigkeit verantwortet 
  werden kann.“

4. Nach § 3 wird folgender § 3 a eingefügt:
 „§ 3 a

Besondere anforderungen für das dienstverhältnis
(1) Die Auswahl der beruflich in der Kirche und ihrer Diakonie 
tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter richtet sich nach der 
erfüllung des kirchlichen Auftrags in seiner konkreten Ausge-
staltung. Die berufliche Mitarbeit in der Evangelisch-Lutheri-
schen landeskirche sachsens und ihrer Diakonie, insbesondere 
in verkündigung, seelsorge und evangelischer Bildung, setzt 
die Zugehörigkeit zu einer Gliedkirche der Evangelischen Kir-
che in Deutschland oder einer kirche voraus, mit der die evan-
gelisch-lutherische landeskirche sachsens in kanzel- und 
Abendmahlsgemeinschaft verbunden ist. Ausnahmen sind nur 
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gemäß der Absätze 2 und 3 zulässig, jedoch nicht für Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, denen Aufgaben im Pfarrdienst, der 
seelsorge oder des kirchlichen unterrichts, im gemeinde- oder 
religionspädagogischen Dienst oder im kirchenmusikalischen 
Dienst übertragen sind.
(2) Als Dienststellenleiterinnen und Dienststellenleiter, als 
leiterinnen und leiter kirchlicher Bildungseinrichtungen und 
kindertagesstätten können auch Personen eingestellt werden, 
die glieder einer christlichen kirche sind, die der Arbeitsge-
meinschaft christlicher kirchen in Deutschland angeschlossen 
ist oder der vereinigung evangelischer Freikirchen angehört, 
wenn andere geeignete Personen nach Absatz 1 satz 2 nicht zu 
gewinnen sind. 
sofern es nach Art der Aufgabe unter Beachtung der größe der 
Dienststelle oder einrichtung und ihrer sonstigen Mitarbeiter-
schaft sowie des jeweiligen umfelds vertretbar und mit der er-
füllung des kirchlichen und diakonischen Auftrags vereinbar 
ist, können für die übrigen Aufgaben auch Personen eingestellt 
werden, die keiner christlichen kirche angehören.
Das gilt gleichermaßen für Aufgaben im Bereich der kinderta-
gesstätten und evangelischen schulen, wenn der Anstellungs-
träger im Übrigen seiner verantwortung zur gewährleistung 
der evangelischen Prägung der einrichtung gemäß § 1 Absatz 
2 nachkommt.
(3) Für eine Beschäftigung im Dienst der evangelisch-luthe-
rischen landeskirche sachsens und ihrer Diakonie kommt 
grundsätzlich nicht in Betracht, wer aus der evangelischen kir-
che oder einer der in Absatz 2 satz 1 genannten kirche ausge-
treten ist, ohne die Mitgliedschaft in einer der dort genannten 
kirchen zu erwerben, oder wenn festgestellt wurde, dass sich 
die betreffende Person durch ihr Verhalten von der Landeskir-
che getrennt hat.“

5. § 4 wird wie folgt gefasst:
„§ 4

fehlen von anstellungsvoraussetzungen
(1) haben voraussetzungen nach § 3 Absatz 2 bei der Anstel-
lung nicht vorgelegen oder fallen sie weg und ist die erteilung 
einer Ausnahme nach § 3 Absatz 3 nicht möglich, so ist das 
Dienstverhältnis nach den allgemeinen Bestimmungen zu be-
enden. erfüllt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter eine in 
diesem kirchengesetz genannte Anforderung an die Mitarbeit 
im kirchlichen oder diakonischen Dienst nicht mehr, soll der 
Anstellungsträger durch Beratung und gespräch auf die Be-
seitigung des hindernisses hinwirken. Als letzte Maßnahme 
ist nach Abwägung der umstände des einzelfalles auch eine 
außerordentliche kündigung aus wichtigem grund möglich, 
wenn das hindernis nicht auf andere Weise (z. B. versetzung, 
Abmahnung, ordentliche kündigung) behoben werden kann.
(2) Für den weiteren Dienst kommt daneben nicht in Betracht, 
wer in seinem verhalten die evangelisch-lutherische landes-
kirche sachsens und ihre Ordnungen grob missachtet oder sonst 
die glaubwürdigkeit des kirchlichen Dienstes beeinträchtigt.“

artikel 2
Dieses kirchengesetz tritt am 1. Januar 2020 in kraft. gleich-
zeitig tritt Artikel 13 Absatz 4 des verwaltungsstrukturgeset-
zes vom 2. April 2006 (ABl. s. A 51) außer kraft.

Das vorstehende kirchengesetz wird hiermit vollzogen und 
verkündet.

Die kirchenleitung
der evangelisch-lutherischen landeskirche sachsens

Otto guse
stellvertretender vorsitzender der kirchenleitung

kirchengesetz zur Änderung des anwendungsgesetzes 
zum Mitarbeitervertretungsgesetz

Vom 18. November 2019

reg.-Nr. 63061 (11) 598

Die landessynode der evangelisch-lutherischen landeskirche 
sachsens hat aufgrund von § 39 Nummer 2 der kirchenverfas-
sung das folgende kirchengesetz beschlossen:

artikel 1
Änderung des anwendungsgesetzes 
zum Mitarbeitervertretungsgesetz

§ 4 des Kirchengesetzes zur Anwendung des Zweiten Kirchen-
gesetzes über Mitarbeitervertretungen in der evangelischen 
kirche in Deutschland 2013 (Anwendungsgesetz zum Mitar-
beitervertretungsgesetz – Anwg Mvg-ekD) vom 3. Novem-
ber 1993 (ABl. s. A 141), zuletzt geändert durch kirchengesetz 
vom 19. November 2018 (ABl. s. A 247), wird wie folgt gefasst:

 „§ 4
(zu § 10 absatz 1 MVG-ekd)

Die gemäß § 10 Mvg-ekD wählbaren Wahlberechtigten sol-
len einer christlichen kirche oder gemeinschaft angehören, 
die der Arbeitsgemeinschaft christlicher kirchen in Deutsch-
land angeschlossen ist.“

artikel 2
Inkrafttreten

Dieses kirchengesetz tritt am 1. Januar 2020 in kraft.

Das vorstehende kirchengesetz wird hiermit vollzogen und 
verkündet.

Die kirchenleitung
der evangelisch-lutherischen landeskirche sachsens

Otto guse
stellvertretender vorsitzender der kirchenleitung
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Ordnung über die
Verwaltung, aufbewahrung, aussonderung und kassation von Schriftgut

(Schriftgut- und kassationsordnung)
Vom 29. Oktober 2019

reg.-Nr. 3321

Das evangelisch-lutherische landeskirchenamt sachsens 
erlässt aufgrund von § 32 Absatz 3 der kirchenverfassung 
folgende rechtsverordnung:

abschnitt I
Geltungsbereich

§ 1 Geltungsbereich
Diese Ordnung regelt die verwaltung von unterlagen in regis-
traturen, Altregistraturen und Archiven. sie  gilt für alle Ar-
chivbildner im sinne der verordnung über das Archivwesen. 

abschnitt II
Verwaltung von Schriftgut

§ 2 Grundsätze und Ziele der Verwaltung von Schriftgut
(1) Die grundsätze für eine einheitliche, zweckmäßige und ra-
tionelle Verwaltung des Schriftgutes sollen die Zuordnung und 
Ablage des Schriftgutes regeln, seine Auffindbarkeit gewähr-
leisten und beschleunigen.
(2) Jeder Archivbildner hat ungeachtet der Anzahl der verwal-
tungsstandorte eine einheitliche schriftgutverwaltung vorzu-
nehmen.

§ 3 Schriftgut
(1) schriftgut sind alle während der verwaltungstätigkeit an-
gefallenen Aufzeichnungen jeder Art unabhängig von der Art 
ihrer speicherung.
(2) Folgende schriftgutarten werden unterschieden:
1. Akten 
Akten sind chronologisch geordnete, geheftete oder auf ande-
re Weise zusammengefasste schriftguteinheiten über sachlich 
und zeitlich begrenzte vorgänge. sie gliedern sich in:
a) hauptakten (schriftgut allgemeiner Bedeutung) und
b) unterakten (einzelsachakte zur inhaltlichen untergliede-
rung einer hauptakte).

2. Sonstiges Schriftgut, Bild- und Tondokumente 
urkunden (z. B. verträge, satzungen); 
Amtsbücher und karteien; 
kassenbücher, Jahresrechnungen; 
Karten, Pläne, Zeichnungen, Risse; 
Amtsdrucksachen (z. B. rundschreiben); 
Datenträger und Datenerfassungsbelege (Disketten, cDs, 
DvDs, externe Festplatten);
Dokumentationsmaterial wie Filme, Mikrofilme, sonstige Bild- 
und tonträger.

3. Weglegesachen 
Bei Weglegesachen handelt es sich um schriftgut mit befriste-
tem informationsgehalt. es hat weder erinnerungs- noch Be-
weiswert, kann kurzfristig aufbewahrt oder sofort vernichtet 
werden (z. B. einladungen, Werbematerial).

§ 4 aktenplan
(1) Die Aktenbildung und -ordnung erfolgen nach dem Akten-
plan (Anlagen 1 bis 3). er bestimmt die systematische Ordnung 
der Akten nach sachbereichen und gibt zugleich die stellfolge 
der Akten im Aktenschrank oder sonstigen Behältnissen sowie 
der elektronischen Dokumentenablage vor. Der Aktenplan wird 
fortgeschrieben und vom landeskirchenamt elektronisch zur 
verfügung gestellt. 
(2) Der Aktenplan gliedert sich in: 
hauptgruppen einstellig 
gruppen  zweistellig 
hauptakten dreistellig 
unterakten     vier- und mehrstellig. 
(3) Der jeweilige Aktenplan ist nur auf das schriftgut anzu-
wenden, das nach der einführung desselben entsteht, nicht aber 
rückwirkend. Zur Einführung des Aktenplans werden beste-
hende Akten geschlossen.

§ 5 anwendung des aktenplans
(1) Zuordnung 
schriftgut ist bei entstehung oder eingang nach dem Akten-
plan einem bestimmten Aktenbetreff zuzuordnen und mit dem 
vorgegebenen Aktenzeichen zu versehen. Das Aktenzeichen 
ist auf jedem eingangs- und Ausgangsschreiben des vorgangs 
zu vermerken. e-Mails, digitale Dokumente und telefaxe sind 
in den geschäftsgang zu geben, wenn sie als grundlage für 
die sachbearbeitung in die Akten aufgenommen werden müs-
sen. sie sind auf alterungsbeständigem Papier auszudrucken. 
gehen schreiben für Akten ein, in denen ansonsten überwie-
gend allgemeines Schriftgut anfällt, betrifft der Vorgang aber 
den jeweiligen Archivbildner direkt, soll dieser vorgang in 
einer gesonderten unterakte nach Aktenplan abgelegt werden. 
schriftgut, das nach dem jeweiligen Aktenplan einer längeren 
Aufbewahrungsfrist unterliegt als das übrige schriftgut zu 
demselben Aktenbetreff, soll in einer gesonderten Unterakte 
abgelegt werden.

(2) Aktenanlage 
Aktenbände oder Aktenhefter zu einem bestimmten Aktenzei-
chen werden nur dann angelegt, wenn entsprechendes schrift-
gut anfällt. Die Beschriftung der Akten muss die Formulierung 
des Aktenplans exakt wiedergeben. 

(3) Handakten
handakten sind persönliche Arbeitshilfen. sie dürfen keine 
dienstlichen schriftstücke im Original enthalten und sind nicht 
Bestandteil der amtlichen registratur.
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§ 6 aktenverzeichnis
Über bestehende Akten ist ein elektronisches Aktenverzeich-
nis zu führen, dem der Ordnung des Aktenplans entsprechend 
Titel, Zahl der Aktenbände und Laufzeit zu entnehmen sind. 
Das verzeichnis ist in einem Format zu führen, das mit der im 
Archivwesen der landeskirche verwendeten Archivsoftware 
kompatibel ist.

§ 7 einordnen des Schriftgutes
(1) Aktenzeichen 
Die einordnung des schriftgutes erfolgt nach dem Aktenzeichen.

(2) Chronologie 
Das schriftgut wird chronologisch nach dem tag des eingangs 
(Datum des eingangsstempels) oder dem tag der Ausfertigung 
(bei eigenen schreiben) vorgangsweise abgelegt. ein vorgang 
beinhaltet den schriftwechsel zu ein und demselben sachverhalt.

(3) Heftart 
Die heftung erfolgt von links nach rechts, wobei sich der neu-
este Vorgang hinten in der Akte befindet (Behördenheftung).

(4) Paginierung/Foliierung 
Bei Akten von besonderer Bedeutung (kirchenbücher, Proto-
kollbücher) werden zur sicherheit und zur kontrolle der voll-
ständigkeit die seiten mit Bleistift nummeriert. Das kann in 
Form der seitenzählung (Paginierung) oder Blattzählung (Fo-
liierung) erfolgen.

(5) Erledigungskontrolle 
schriftgut darf nur abgelegt werden, wenn es bearbeitet ist. um 
die Bearbeitung zu gewährleisten,  empfiehlt es sich, dafür ein-
heitliche, verwaltungsübliche Merkmale zu verwenden. 

(6) Ablage 
Das schriftgut ist nach der Bearbeitung sofort in entsprechende 
Ordner abzulegen. Vorläufige Sonder- oder Nebenablagen sol-
len unterbleiben. 

(7) Wiedervorlage 
Wenn an die Weiterbearbeitung oder endgültige erledigung ei-
nes vorganges, an die Weiterverfolgung einer sache oder an 
eine regelmäßig wiederkehrende Verpflichtung erinnert wer-
den soll, müssen die betreffenden Schreiben aus der Schrift-
gutablage wieder vorgelegt werden. solche vorgänge werden 
mit Betreff und Aktenzeichen unter dem bestimmten Datum 
im kalender notiert. keinesfalls sind die wiedervorzulegenden 
vorgänge außerhalb der registratur aufzubewahren.

(8) Mischschriftgut 
Betrifft der Inhalt eines Schreibens mehrere Sachverhalte bzw. 
mehrere Akten, so wird es nach seinem hauptinhalt zugeord-
net. erforderlichenfalls können in mitbeteiligten Akten hin-
weise oder kopien aufgenommen werden. Dies ist auch auf dem 
Original zu vermerken. 

(9) Verwahrung besonders wichtigen Schriftgutes 
urkunden und sonstige schriftstücke, die zum besonderen Be-
weis von rechten und rechtsverhältnissen dienen, sind nicht 

im Original in die Akten einzuordnen, sondern besonders ge-
sichert aufzubewahren. In den betreffenden Akten sind Kopien 
mit vermerk über Aktenzeichen und lagerort der Originale 
abzulegen.

(10) Lagerung von Schriftgut mit besonderer Beschaffen-
heit 
Schriftgut, das wegen seiner äußeren Beschaffenheit (Größe, 
Form, Material) nicht in üblichen Ordnungsmitteln aufbewahrt 
werden kann, ist in der registratur neben den Akten, zu denen 
es sachlich gehört, mit dem entsprechenden Aktenzeichen ver-
sehen, in schützenden Behältern aufzubewahren. in den betref-
fenden Akten sind kopien mit vermerk über Aktenzeichen und 
lagerort der Originale abzulegen.

§ 8 akteneinsicht
Die Akten sind grundsätzlich nur für den Dienstgebrauch be-
stimmt. Privatpersonen ist keine einsicht zu gestatten. Akten-
auskünfte an Außenstehende bedürfen der genehmigung des 
Dienststellenleiters. Bei Anfragen von grundsätzlicher Bedeu-
tung ist die Aufsichtsbehörde einzubeziehen. Für die einsicht in 
Personalakten gelten besondere regelungen.

§ 9 Besonders vertrauliches Schriftgut
Personalakten sind vertraulich zu behandeln und vor unbefug-
ter einsicht zu schützen. schriftgut über Angelegenheiten, die 
Ordinierten als seelsorger anvertraut werden, gehört nicht in 
die schriftgutablage. es ist streng vertraulich zu behandeln.

§ 10 altregistratur
(1) Bildung 
Akten, die für den laufenden Dienstbetrieb nicht mehr oder nur 
noch selten benötigt werden, sind in die Altregistratur zu über-
führen. Auf den laufenden Akten soll der vorband vermerkt 
werden. gefüllte Aktenbände sollen zum Jahres- oder halbjah-
resende abgeschlossen werden. Der neue standort ist im Akten-
verzeichnis festzuhalten.

(2) Stellordnung 
Das schriftgut ist in der Altregistratur nach der gleichen stell-
ordnung wie das laufende schriftgut aufzubewahren. eine kar-
tonierung soll nicht erfolgen.

(3) Lagerung 
Das Altregistraturgut ist sachgemäß zu lagern. es ist vor Feuch-
tigkeit und sonstigen schädigenden einwirkungen und vor 
Diebstahl zu schützen.

(4) Kassation 
Die Dauer der Aufbewahrung des schriftgutes ist in Abschnitt 
iii dieser verordnung geregelt.

abschnitt III
aufbewahrung, aussonderung und Vernichtung von 

Schriftgut
§ 11 aufbewahrung von Schriftgut

(1) grundsätzlich wird nur das schriftgut aufbewahrt, das im 
eigenen Amtsbereich erwächst und zur erfüllung der jeweili-
gen Aufgaben benötigt wird.
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(2) Das schriftgut ist geordnet aufzubewahren. Die Ordnung 
erfolgt nach dem jeweils geltenden Aktenplan oder bei Archiv-
gut nach archivischen Ordnungs- und verzeichnungsgrund-
sätzen.

§ 12 registratur, altregistratur, archiv
(1) in der registratur werden nur die unterlagen aufbewahrt, 
die zur erfüllung der eigenen aktuellen Aufgaben dienen und 
deshalb in ständigem Zugriff bleiben müssen.
(2) in der Altregistratur werden die unterlagen aufbewahrt, die 
nicht mehr laufend benötigt werden, aber mindestens noch be-
fristet aufbewahrt werden müssen.
(3) im Archiv werden archivwürdige unterlagen aufbewahrt, 
die von der verwaltung nicht mehr laufend benötigt werden.

§ 13 archivwürdige unterlagen
(1) unterlagen sind archivwürdig, wenn sie leben und Wirken 
der eigenen körperschaft dokumentieren, der rechtssicherung 
dienen, einen besonderen historischen Wert haben oder für die 
wissenschaftliche oder heimatgeschichtliche Forschung Be-
deutung haben; andere gesichtspunkte, zum Beispiel künstle-
rische, können berücksichtigt werden.
(2) Archivwürdige unterlagen sind dauernd aufzubewahren.

§ 14 aussonderung von unterlagen
(1) rechtzeitiges Aussondern der nicht mehr benötigten unter-
lagen erhält Wert und Funktionsfähigkeit der registratur. Der 
jeweilige Aktenplan enthält die hierzu maßgeblichen Aufbe-
wahrungsfristen.
(2) unterlagen, die in die Altregistratur oder das Archiv über-
führt werden, sind in Abgabelisten zu erfassen.
(3) unterlagen, die ausschließlich das Wirken Dritter dokumen-
tieren und die der jeweilige Archivbildner aussondern möchte, 
sind zuvor dem Archiv der Aufsichtsbehörde anzubieten.

§ 15 kassation
(1) Nicht archivwürdige unterlagen sollen nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist datenschutzgerecht vernichtet (kassiert) 
werden. Der Archivbildner entscheidet hierüber bei Aufbe-
wahrungsfristen bis zu zehn Jahren selbstständig. Bei Aufbe-
wahrungsfristen von über zehn Jahren entscheidet die zustän-
dige Aufsichtsbehörde über die Freigabe der unterlagen. Die 
Kassation von Unterlagen, die in der Zeit vor 1950 entstanden 
sind, ist unzulässig.
(2) in einem kassationsprotokoll nach dem Muster zu dieser 
rechtsverordnung (Anlage 4) ist festzuhalten, welche unter-
lagen in welchem umfang und auf welche Weise vernichtet 
worden sind.

§ 16 Schutzbestimmungen
(1) schriftgut aus der verwaltung darf nicht in den handel ge-
bracht werden.
(2) Bei der vernichtung durch Dritte muss durch schriftliche 
vereinbarung sichergestellt sein, dass unterlagen nicht miss-
bräuchlich verwendet werden.

abschnitt IV Inkrafttreten, außerkrafttreten
§ 17 Inkrafttreten, außerkrafttreten

Diese Ordnung tritt am 1. Januar 2020 in kraft. gleichzeitig 
tritt die Ordnung über die verwaltung, Aufbewahrung, Aus-
sonderung und kassation von schriftgut der kirchgemeinden 
(schriftgut- und kassationsordnung) vom 27. Oktober 2015 
(ABl. s. A 262) außer kraft. 

anlagen:
1) Aktenplan der kirchgemeinden
2) Aktenplan der regionalkirchenämter
3) Aktenplan der superintendenturen und kirchenbezirke
4) Muster kassationsprotokoll

evangelisch-lutherisches landeskirchenamt sachsens

hans-Peter vollbach
Präsident
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anlage 4 zur Schriftgut- und kassationsordnung

Muster kassationsprotokoll

Am …………… wurden die nachfolgend aufgeführten Akten aus der registratur/Altregistratur ausgesondert und unter Berück-
sichtigung der Aufbewahrungsfristen sowie der Bestimmungen der schriftgut- und kassationsordnung vernichtet. 

Die vernichtung erfolgte durch die Firma ………………………………………., die sich in einem schriftlichen vertrag zur unver-
züglichen datenschutzgerechten Vernichtung verpflichtet hat. 

kassiertes schriftgut:

aktenzeichen aktentitel/aktengruppe Band Laufzeit

Datum, unterschrift
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III. Mitteilungen

Veränderungen im kirchenbezirk Leipzig

fortführung des bestehenden Schwesterkirchverhältnisses zwischen der ev.-Luth. 
Marienkirchgemeinde Leipzig-Stötteritz, der ev.-Luth. erlöserkirchgemeinde Leipzig-

thonberg und der ev.-Luth. dreifaltigkeitskirchgemeinde Leipzig (kbz. Leipzig)

reg.-Nr. 50 leipzig, Dreifaltigkeit 1/28

urkunde
gemäß § 10 Abs. 2 kirchgemeindeordnung und § 3 Abs. 1 
kirchgemeindestrukturgesetz in verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 
1 c Zuständigkeitsverordnung wird Folgendes bekannt gemacht:
Die ev.-luth. Marienkirchgemeinde leipzig-stötteritz, die 
ev.-luth. erlöserkirchgemeinde leipzig-thonberg und die ev.-
luth. Dreifaltigkeitskirchgemeinde leipzig im kirchenbezirk 
leipzig haben durch vertrag vom 16.06.2019, der vom regio-
nalkirchenamt leipzig hiermit genehmigt worden ist, mit Wir-
kung vom 01.01.2020 die Fortführung ihres derzeit bestehen-
den schwesterkirchverhältnisses vereinbart.

trägerin der gemeinsamen Pfarrstellen und anstellende kirch-
gemeinde gemäß § 2 Abs. 3 kirchgemeindestrukturgesetz ist 
weiterhin die ev.-luth. Dreifaltigkeitskirchgemeinde leipzig. 

leipzig, den 08.11.2019

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Leipzig

L.S.             Teichmann
Oberkirchenrat

auflösung des Schwesterkirchverhältnisses zwischen der ev.-Luth. St.-Laurentius-
kirchgemeinde Zwenkau, der ev.-Luth. Johanniskirchgemeinde Wiederau, der ev.-Luth. 
kirchgemeinde tellschütz und der ev.-Luth. kirchgemeinde Großdalzig (kbz. Leipzig)

Reg.-Nr. 50 Zwenkau 1/585

urkunde
gemäß § 10 Abs. 2 kirchgemeindeordnung und § 3 Abs. 1, 4 
kirchgemeindestrukturgesetz in verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 
1 c Zuständigkeitsverordnung wird Folgendes bekannt gemacht:
Die Ev.-Luth. St.-Laurentius-Kirchgemeinde Zwenkau, die 
ev.-luth. Johanniskirchgemeinde Wiederau, die ev.-luth. 
kirchgemeinde tellschütz und die ev.-luth. kirchgemeinde 
großdalzig im kirchenbezirk leipzig haben durch Aufhe-
bungsvereinbarung vom 15.07.2019, 18.07.2019 und 19.07.2019, 

die vom regionalkirchenamt leipzig hiermit genehmigt worden 
ist, mit Ablauf des 31.12.2019 das bestehende schwesterkirch-
verhältnis beendet.

leipzig, den 05.11.2019

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Leipzig

L.S.             Teichmann
Oberkirchenrat

auflösung des Schwesterkirchverhältnisses zwischen der ev.-Luth. Martin-Luther-
kirchgemeinde Markkleeberg West und der ev.-Luth. kirchgemeinde Großstädteln-

Großdeuben (kbz. Leipzig)

reg.-Nr. 50 Markkleeberg West 1/468

urkunde
gemäß § 10 Abs. 2 kirchgemeindeordnung und § 3 Abs. 1, 4 
kirchgemeindestrukturgesetz in verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 
1 c Zuständigkeitsverordnung wird Folgendes bekannt gemacht:
Die ev.-luth. Martin-luther-kirchgemeinde Markkleeberg 
West und die ev.-luth. kirchgemeinde großstädteln-großdeu-
ben im kirchenbezirk leipzig haben durch Aufhebungsverein-
barung vom 11.07.2019 und 24.07.2019, die vom regionalkir-

chenamt leipzig hiermit genehmigt worden ist, mit Ablauf des 
31.12.2019 das bestehende schwesterkirchverhältnis beendet.

leipzig, den 05.11.2019

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Leipzig

L.S.             Teichmann
Oberkirchenrat
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Begründung eines Schwesterkirchverhältnisses zwischen der ev.-Luth. Martin-Luther-
kirchgemeinde Markkleeberg West, der ev.-Luth. kirchgemeinde Großstädteln-

Großdeuben, der ev.-Luth. auenkirchgemeinde Markkleeberg Ost, der ev.-Luth. St.-
Laurentius-kirchgemeinde Zwenkau, der ev.-Luth. Johanniskirchgemeinde Wiederau, 
der ev.-Luth. kirchgemeinde Großdalzig und der ev.-Luth. kirchgemeinde tellschütz 

(ab 01.01.2020 ev.-Luth. kirchgemeinde Großdalzig-tellschütz) (kbz. Leipzig)

reg.-Nr. 50 Markkleeberg West 1/469

urkunde
gemäß § 10 Abs. 2 kirchgemeindeordnung und § 3 Abs. 1 
kirchgemeindestrukturgesetz in verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 
1 c Zuständigkeitsverordnung wird Folgendes bekannt gemacht:
Die ev.-luth. Martin-luther-kirchgemeinde  Markkleeberg 
West, die ev.-luth. kirchgemeinde großstädteln-großdeuben, 
die ev.-luth. Auenkirchgemeinde Markkleeberg Ost, die ev.-
Luth. St.-Laurentius-Kirchgemeinde Zwenkau, die Ev.-Luth. 
Johanniskirchgemeinde Wiederau, die ev.-luth. kirchgemein-
de großdalzig und die ev.-luth. kirchgemeinde tellschütz 
(ab 01.01.2020 ev.-luth. kirchgemeinde großdalzig-tell-
schütz) im kirchenbezirk leipzig haben durch vertrag vom 

06.06.2019, 11.06.2019, 13.06.2019, 20.06.2019 und 25.06.2019, 
der vom regionalkirchenamt leipzig hiermit genehmigt wor-
den ist, mit Wirkung vom 01.01.2020 ein schwesterkirchver-
hältnis gegründet.
trägerin der gemeinsamen Pfarrstellen und anstellende kirch-
gemeinde gemäß § 2 Abs. 3 kirchgemeindestrukturgesetz ist die 
ev.-luth. Martin-luther-kirchgemeinde Markkleeberg West.

leipzig, den 05.11.2019

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Leipzig

L.S.             Teichmann
Oberkirchenrat

3. Studientag an der theologischen fakultät Leipzig

„Gottes Wort und Luthers Lehr‘
vergehen nie und nimmermehr“? 

Luthers Hauptschriften von 1520 heute gelesen.
20. Januar 2020 in Leipzig

reg.-Nr. 610 190 (10) 66

Die theologische Fakultät der universität leipzig lädt in ko-
operation mit dem ev.-luth. landeskirchenamt sachsens zum 
3. studientag für Pfarrerinnen und Pfarrer ein.
Das grundanliegen des studientages ist es, aus der Forschung 
der leipziger Fakultät und darüber hinaus aus der jüngeren 
theologischen Forschung so zu berichten, dass es für die Arbeit 
im Pfarramt interessant und fruchtbar werden kann. es geht um 
die Frage: Was wird gerade in der theologischen Wissenschaft 
diskutiert und welche Bedeutung kann das für das Pfarramt und 
kirchliche Praxis haben?
Im Jahr 2020 jährt sich die Veröffentlichung zentraler refor-
matorischer schriften, in denen Martin luther eckpfeiler sei-
nes theologischen, ethischen und ekklesiologischen Denkens 
umreißt, zum 500. Mal. Dies möchte das institut für kir-
chengeschichte an der theologischen Fakultät leipzig zum 
Anlass nehmen, einerseits in einem engeren sinne den inhalt 
ausgewählter reformatorischer hauptschriften und ihre heu-
tige relevanz eingehender zu beleuchten sowie andererseits 
in einem weiteren sinne nach kernelementen lutherischer 
identität zu fragen.
eine kombination von impulsvorträgen zur genese und rezep-
tion von luthers Arbeiten sowie sechs Workshops zu verschie-
denen reformatorischen hauptschriften und teilthemen ermög-
licht es dabei, sehr unterschiedliche interessen aufzunehmen. 

Zudem besteht ausreichend Gelegenheit zur Diskussion und 
zum gespräch.

Für die Mittagspause sind Büchertische theologischer verlage 
geplant.
09:15 Uhr Einlass und Begrüßungskaffee
10:00 uhr Begrüßung und eingangsandacht 
   Prof. Dr. klaus Fitschen
10:15 uhr impulsreferat und Diskussion:
   luthers hauptschriften von 1520 in ihrer 
   entstehungszeit.
   Prof. Dr. Armin kohnle (universität leipzig)
11:15 uhr  impulsreferat und Diskussion:
   hauptschriften in rezeption. exemplarische Beob- 
   achtung.
   PD Dr. christian v. Witt (leibniz-institut für 
   europäische geschichte Mainz)
12:30 uhr Mittagspause

Workshops
14:00 – 15:30 uhr  erster Durchgang
15:30 – 15:45 Uhr  Kaffeepause
15:45 – 17:15 Uhr  Zweiter Durchgang
Alle Workshops finden zweimal statt, so dass zwei verschiedene 
Workshops besucht werden können.
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1. Dr. Michael Beyer: ein guter christ braucht kein gesetz!?  
 Zur individuellen und gesellschaftlichen Praktikabilität re- 
 formatorischer ethik.
2.  Prof. Dr. klaus Fitschen: Das gewissen – was ist das?
3. Prof. Dr. Armin kohnle: An den christlichen Adel deut- 
 scher Nation: Priestertum aller gläubigen?
4. Johann Meyer: Freiheit? Die eines christenmenschen!
5. PD Dr. stefan Michel und Johannes träger: Was bin ich?  
 kleriker oder Funktionär?
6. eike thomsen: War da etwas vor luther? Was uns Johannes  
 hus als vorläufer luthers sagen kann.
17:30 uhr abschluss mit reisesegen
Ort: Propsteikirche st. trinitatis, Nonnenmühlgasse 2, 
04107 leipzig
kosten: 20 euro (inkl. Pausengetränke und Mittagsimbiss)

Überweisung auf das Bankkonto des landeskirchenamtes, 
iBAN: De06 3506 0190 1600 8000 15 / Bic: geNO DeD1 DkD
verwendungszweck: „tN-Beitrag studientag 20.01.2020 + [ihr 
Name, ihr vorname])“. 
Beachten sie bitte, dass ihre Anmeldung erst nach eingang des 
tN-Beitrages wirksam wird.
anmeldung: bis 30. Dezember 2019 
online unter: https://t1p.de/3-studientag, Benutzername: An-
meldung, Passwort: Forms20!
Bitte geben sie bei der Anmeldung die beiden von ihnen ausge-
wählten Workshops an. Die Workshopwünsche werden in der 
reihenfolge des eingangs der Anmeldungen berücksichtigt. 
Beim tagungsbeginn werden wir sie entsprechend informie-
ren. Für den Fall der Überbuchung ihrer Wunschworkshops 
geben sie bitte einen Ausweichworkshop an.

V. Stellenausschreibungen

Bewerbungen aufgrund der folgenden Ausschreibungen sind – 
falls nicht anders angegeben – bis zum 17. Januar 2020 einzu-
reichen.

1. Pfarrstellen
Bewerbungen um nachstehend genannte Pfarrstellen sind an 
das landeskirchenamt zu richten.
es sollen wieder besetzt werden:
A. durch Übertragung nach § 5 Buchstabe a des Pfarrstellen-
übertragungsgesetzes – PfÜg – vom 23. November 1995 (ABl. 
s. A 224):
die Pfarrstelle der ev.-Luth. kirchgemeinde Waldkir-
chen-Irfersgrün (kbz. auerbach)
Zur Kirchgemeinde gehören: 

 – 1.219 gemeindeglieder
 – zwei Predigtstätten (bei 1 Pfarrstelle) mit zwei wöchentli-

chen gottesdiensten in Waldkirchen und irfersgrün
 – 2 kirchen, 2 gebäude im eigentum der kirchgemeinden, 

2 Friedhöfe
 – 7 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.

Angaben zur Pfarrstelle:
 – Dienstumfang: 100 Prozent
 – Pfarramtsleitung: übergangsweise
 – Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
 – Dienstwohnung (147 m²) mit 5 Zimmern und Amtszimmer 

innerhalb der Dienstwohnung
 – Dienstsitz in Waldkirchen.

Weitere Auskunft erteilen der amtierende superintendent 
graubner, tel. (0 37 45) 7 59 31 34, Pfarrer Becker, tel. (0 3 74 
68) 8 01 05 und die kirchenvorstandsvorsitzende Brunner, tel. 
(03 76 00) 58 53.
Dem kirchenvorstand ist es wichtig, dass unsere kirche für alle 
Glieder ein Zuhause sein kann. Vom Bewerber/von der Bewer-
berin erwarten wir, dass er/sie diese Arbeit mitträgt und prägt. 
Außerdem muss der stelleninhaber/die stelleninhaberin das 
Zusammenleben der Menschen in den verschiedenen Ortschaf-
ten der Flächengemeinde weiter fördern, festigen und pflegen. 
Dazu bedarf es eines Pfarrers/einer Pfarrerin, der/die unsere 

gemeinde begleitet und uns unterstützt, sie nach dem Willen 
Gottes weiter zu bauen. Die regionale Zusammenarbeit im neu-
en christus-kirchspiel im vogtland ist ausdrücklich erwünscht 
(Konfirmanden-Rüstzeiten, Regional-Gottesdienste). Mit der 
Pfarrstelle ist die erteilung von religionsunterricht im erhöh-
ten umfang (8 std./Woche) sowie übergangsweise bis 2021 
noch die Pfarramtsleitung verbunden.

die Pfarrstelle der ev.-Luth. kirchgemeinde Lichtenberg mit 
Sk Lomnitz und Sk Großnaundorf (kbz. Bautzen-kamenz)
Zum Schwesterkirchverhältnis gehören:

 – 959 gemeindeglieder
 – drei Predigtstätten (bei 1 Pfarrstelle) mit zwei wöchentli-

chen gottesdiensten 
 – 3 kirchen, 7 gebäude im eigentum der kirchgemeinden, 

3 Friedhöfe
 – 8 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.

Angaben zur Pfarrstelle:
 – Dienstumfang: 100 Prozent
 – Pfarramtsleitung: nein
 – Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
 – Dienstwohnung (128 m²) mit 4 Zimmern und Amtszimmer 

innerhalb der Dienstwohnung
 – Dienstsitz in lichtenberg.

Weitere Auskunft erteilen Pfarrer Fourestier, tel. (0 35 78) 
7 12 58 und kirchenvorstandsmitglied großmann, tel. (01 60) 
99 24 15 17.
Wir sind drei gemeinden, die auf dem Weg in eine neue 
struktur (kirchspiel mit 5 weiteren gemeinden zum 2. Januar 
2021) den kopf nicht in den sand stecken, sondern möglichst 
vielen Menschen vor Ort die Begegnung mit dem evangelium 
ermöglichen wollen. Den neuen Pfarrstelleninhaber/die neue 
Pfarrstelleninhaberin erwartet ein breites Aufgabenfeld mit 
einem schwerpunkt bei kindern und Familien (ev. grund-
schule im Aufbau), das er/sie mit hauptamtlichen und ehren-
amtlich engagierten gestalten kann. Wir freuen uns auf einen 
Pfarrer/eine Pfarrerin mit einer freundlichen, offenen Ausstrah-
lung, mit toleranz gegenüber verschiedenen Frömmigkeiten 
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und unterschiedlichen theologischen Ansichten. Wichtig sind 
uns kreativität, Führungskompetenz, teamfähigkeit und die 
gabe, Menschen zum glauben, in die gemeinden und zum 
engagement in ihnen einzuladen. Mit der Pfarrstelle ist über-
gangsweise bis 2021 noch die Pfarramtsleitung verbunden.

die Pfarrstelle der ev.-Luth. St.-Michaelis-kirchgemeinde 
adorf mit Sk Marieney-Wohlbach (kbz. Plauen)
3. Pfarrstelle der ev.-luth. kirchgemeinde Markneukirchen mit 
sk Adorf, sk Bad Brambach-schönberg, sk Bad elster, sk 
klingenthal und sk Marieney-Wohlbach (kbz. vogtland)
Zum Schwesterkirchverhältnis gehören: 

 – 1.518 gemeindeglieder
 – drei Predigtstätten (bei 1 Pfarrstellen) mit zwei wöchent-

lichen gottesdiensten in Adorf, Marieney und Wohlbach, 
14-tägig in der Paracelsus-klinik Adorf

 – 4 kirchen, 3 Friedhöfe, 1 kindertagesstätte
 – 22 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.

Angaben zur Pfarrstelle:
 – Dienstumfang: 100 Prozent
 – Pfarramtsleitung: nein
 – Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
 – Dienstwohnung (189 m²) mit 7 Zimmern und Amtszimmer 

innerhalb der Dienstwohnung
 – Dienstsitz in Adorf.

Weitere Auskunft erteilt superintendentin Weyer, tel. (0 37 41) 
22 43 17.
Wir sind eine engagierte gemeinde mit zentraler lage inner-
halb der ephorie im oberen vogtland und suchen einen Pfarrer/
eine Pfarrerin, der/die den gottesdienst als zentrales element 
des vielfältigen gemeindelebens erhält und fördert, haupt- und 
ehrenamtliche Mitarbeiter begleitet und fördert, seelsorgerlich 
der gemeinde dient, gottes Wort lebensnah in Predigt und 
gemeindekreisen verkündet und gemeinsam mit den kirchen-
vorständen eine geistliche Führung zum inneren und äußeren 
Wachstum der gemeinde ausübt.

B. durch Übertragung nach § 5 Buchstabe b PfÜg:
die Pfarrstelle der ev.-Luth. St.-annen-kirchgemeinde 
thum mit Sk Jahnsbach, kreuzkirchgemeinde (kbz. 
annaberg)
3. Pfarrstelle der ev.-luth. kirchgemeinde st. Niklas ehren-
friedersdorf mit sk gelenau, sk herold, kirchgemeinde zum 
heiligen kreuz, sk Jahnsbach, kreuzkirchgemeinde und sk 
thum, st.-Annen-kirchgemeinde
Zum Schwesterkirchverhältnis gehören: 

 – 1.657 gemeindeglieder
 – zwei Predigtstätten (bei 1 Pfarrstellen) mit zwei wöchentli-

chen gottesdiensten in thum und Jahnsbach, monatlich im 
Altenheim thum, gelegentlich in der Wohnstätte thum des 
Pflegedienstes Herzig

 – 2 kirchen, 5 gebäude im eigentum der kirchgemeinden, 
2 Friedhöfe

 – 10 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.
Angaben zur Pfarrstelle:

 – Dienstumfang: 100 Prozent
 – Pfarramtsleitung: nein
 – Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt
 – Dienstwohnung (146 m²) mit 5 Zimmern und Amtszimmer 

außerhalb der Dienstwohnung
 – Dienstsitz in thum.

Weitere Auskunft erteilen superintendent Dr. richter, tel. 
(0 37 33) 2 56 27, Pfarrerin glöckner, tel. (0 37 21) 3 07 26, 
der kirchenvorstandsvorsitzende schmidt (thum), tel. (03 72 
97) 60 99 64 und der kirchenvorstandsvorsitzende hackebeil 
(Jahnsbach), tel. (03 72 97) 8 99 97.
Die jetzigen schwesterkirchgemeinden Jahnsbach und thum 
bilden ab 1. Januar 2020 ein schwesterkirchverhältnis mit den 
kirchgemeinden ehrenfriedersdorf, gelenau und herold. Wir 
freuen uns auf eine kontaktfreudige Pfarrerin/einen kontakt-
freudigen Pfarrer, die/der mit uns glauben lebt, uns geistlich 
und seelsorgerlich begleitet und den Menschen in unseren Or-
ten die frohe Botschaft von Jesus christus lebensnah verkün-
digt. erfahrene und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter im haupt- und ehrenamt wünschen sich ermutigung und 
neue Perspektiven für ihren Dienst, insbesondere bei der Aus-
gestaltung der regionalen und ökumenischen Zusammenarbeit.

auslandspfarrdienst der ekd
auslandsdienst in Paris/frankreich
Für die Deutschsprachige evangelische gemeinde in Paris 
sucht die evangelische kirche in Deutschland (ekD) zum 
1. september 2020 für die Dauer von zunächst sechs Jahren

einen Pfarrer/eine Pfarrerin/ein Pfarrerpaar. 
informationen über die gemeinde sind im internet unter 
www.christuskirche.fr zu finden.
Die Deutsche evangelische christuskirche Paris ist eine selbst-
ständige, aktive und traditionsreiche gemeinde. schwerpunkte 
des gemeindelebens bilden gottesdienste, seelsorge, Arbeit 
mit kindern und deutschen sowie binationalen Familien, er-
wachsenenbildung, Musik und kunst sowie der kontakt zu den 
französischen kirchen.
Die kirchengemeinde erwartet:

 – erfahrung in der Arbeit mit kindern und Jugendlichen
 – pädagogische erfahrung zur erteilung von religionsun-

terricht an der internationalen Deutschen schule bis zum 
Abitur

 – sensibilität für die Bedürfnisse älterer gemeindeglieder
 – Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem französischen 

umfeld
 – Organisationstalent und Freude an kulturellen Angeboten
 – gute französische sprachkenntnisse (bei Bedarf bietet die 

ekD vor Dienstbeginn einen sprachkurs an).
gesucht wird ein Pfarrer/eine Pfarrerin/ein Pfarrerpaar mit 
öffentlich-rechtlicher Anstellung in einer der Gliedkirchen der 
ekD und mehrjähriger erfahrung in der leitung eines ge-
meindepfarramtes. Die Besoldung richtet sich nach den Be-
stimmungen der ekD.
Ausschreibungsunterlagen und ausführliche informationen sind 
online unter www.ekd.de/auslandspfarrstellen zu erhalten.
Weitere Auskunft erteilen Okr Fischbach, tel. (05 11) 27 96-
83 47, E-Mail: frank-dieter.fischbach@ekd.de und Frau Stün-
kel-Rabe, Tel. (05 11) 27 96-126, E-Mail: heike.stuenkel-rabe@
ekd.de. 
Bewerbungen sind bis 15. Januar 2020 an die evangelische 
kirche in Deutschland, kirchenamt der ekD/hA iv, Postfach 
21 02 20, 30402 Hannover, E-Mail: TeamPersonal@ekd.de zu 
richten.
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4. Gemeindepädagogenstelle

ev.-luth. kirchgemeinde st. thomas leipzig (kbz. leipzig)
64103 leipzig, st. thomas 5
Angaben zur stelle:

 – hauptamtliche gemeindepädagogenstelle (gemeindepäda-
gogischer Ausbildungsabschluss oder diesem gleichgestell-
ter hochschul- oder Fachschulabschluss erforderlich)

 – Dienstumfang: 75 Prozent
 – Dienstbeginn: 1. Januar 2020
 – vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-

gen (eg 9)
 – erteilung von ca. 6 stunden religionsunterricht (in derzeit 

1 schule)
 – Aufstockung des Dienstumfangs durch erteilung von 8 

stunden religionsunterricht ist möglich. 
Angaben zur kirchgemeinde:

 – 4.730 gemeindeglieder 
 – 2 Predigtstätten (bei 2,5 Pfarrstellen) mit 4 wöchentlichen 

gottesdiensten
 – Abendmahl mit kindern
 – 1 weitere gemeindepädagogische Mitarbeiterin 
 – 13 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt.

Angaben zum Dienstbereich:
 – 1 vorschulkindergruppe mit 12 regelmäßig teilnehmenden 
 – 4 schulkindergruppen mit 60 regelmäßig teilnehmenden
 – 2 bis 3 jährliche veranstaltungen (insbesondere kinderbi-

belwoche, krippenspiel)
 – 2 rüstzeiten (kinder, Familien)
 – 20 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende
 – 3 staatliche schulen/1 evangelische schule (im Bereich des 

Anstellungsträgers).
schwerpunkt der stelle ist die leitung der wöchentlichen kin-
derkirchen-gruppen, des wöchentlichen vorschulkreises, die 
Mitarbeit bei den Familiengottesdiensten und die leitung des 
kindergottesdienstteams.
Der bestehenden engen Zusammenarbeit mit der Ev.-Luth. 
kirchgemeinde st. Nikolai leipzig wird dabei auch strukturbe-
dingt weiter wachsende Bedeutung zukommen.
Weitere Auskunft erteilt Pfarrerin taddiken, tel. (03 41) 22 22 
41 00. 
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind bis 31. de-
zember 2019 an den kirchenvorstand der ev.-luth. kirchge-
meinde st. thomas leipzig, thomaskirchhof 18, 04109 leipzig 
zu richten.

ev.-Luth. kirchgemeinde St. thomas Leipzig (kbz. Leipzig)
64103 leipzig, st. thomas 6
Angaben zur stelle:

 – hauptamtliche gemeindepädagogenstelle (gemeindepäda-
gogischer Ausbildungsabschluss oder diesem gleichgestell-
ter hochschul- oder Fachschulabschluss erforderlich)

 – Dienstumfang: 75 Prozent
 – Dienstbeginn: 1. Januar 2020
 – vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-

gen (eg 9)
 – Aufstockung des Dienstumfangs durch erteilung von 7 

stunden religionsunterricht ist möglich. 

Angaben zur kirchgemeinde:
 – 4.730 gemeindeglieder 
 – 2 Predigtstätten (bei 2,5 Pfarrstellen) mit 4 wöchentlichen 

gottesdiensten
 – Abendmahl mit kindern
 – 1 weitere gemeindepädagogische Mitarbeiterin 
 – 13 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt.

Angaben zum Dienstbereich:
 – 5 Konfirmandengruppen mit 100 regelmäßig Teilnehmen-

den 
 – 1 Junge gemeinde mit 20 regelmäßigen teilnehmenden
 – 4 bis 5 jährliche veranstaltungen (insbesondere gemeinde-

fest, Jugendgottesdienste)
 – 5 Rüstzeiten (Konfirmanden, Jugendliche)
 – 20 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende
 – 3 staatliche schulen/1 evangelische schule (im Bereich des 

Anstellungsträgers).
schwerpunkt der stelle ist die unterstützende Mitarbeit im kon-
firmandenunterricht, der Rüstzeitarbeit im Jugendbereich (Kon-
firmanden, Thomaner), die Leitung der Jungen Gemeinde und 
die Unterstützung der Ehrenamtlichen in der Pfadfinderarbeit.
Der bestehenden engen Zusammenarbeit mit der Ev.-Luth. 
kirchgemeinde st. Nikolai leipzig wird dabei auch strukturbe-
dingt weiter wachsende Bedeutung zukommen.
Weitere Auskunft erteilt Pfarrerin taddiken, tel. (03 41) 22 22 
41 00. 
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind bis 31. de-
zember 2019 an den kirchenvorstand der ev.-luth. kirchge-
meinde st. thomas leipzig, thomaskirchhof 18, 04109 leipzig 
zu richten.

6. Gemeindepädagogische Profilstelle zur religionspädago-
gischen fachberatung von kindertageseinrichtungen

kirchenbezirk Pirna
64101 Pirna 179
lm kirchenbezirk Pirna ist in der neu zu gründenden Ar-
beitsstelle kinder-Jugend-Bildung zum 1. Januar 2020 eine 
gemeindepädagogische Profilstelle zur religionspädagogi-
schen Fachberatung von kindertageseinrichtungen mit einem 
Beschäftigungsumfang von 50 Prozent neu zu besetzen. Die 
stelle wird eng an die Arbeitsstelle kinder-Jugend-Bildung 
angebunden.
schwerpunkt der stelle sind:

 – entwicklung und stärkung der religiösen Bildungsarbeit 
(unter Aufnahme und Bezug auf den Anhang des Bildungs-
planes des Freistaates sachsen: ,,religiöse grunderfahrung 
und Werteentwicklung“) in Zusammenarbeit mit den Kin-
dertagesstätten des kirchenbezirks. Dies umfasst die Ar-
beit mit kindergärten in kommunaler, freier und evange-
lisch/diakonischer trägerschaft.

 – unterstützung für ev. kindertagesstätten bei der schärfung 
des evangelischen Profils

 – vernetzung der religionspädagogischen Arbeit der kin-
dertagesstätten mit der gemeindepädagogischen Arbeit der 
kirchgemeinden der region oder des Ortes

 – entwicklung von dezentralen Fortbildungsangeboten für 
erzieher und erzieherinnen

 – entwicklung von konzepten zur Arbeit mit eltern. 
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vorausgesetzt werden:
 – gemeinde- und religionspädagogischer Fachhochschulab-

schluss oder vergleichbarer Abschluss
 – eignung für Praxisberatung und Mentorierung
 – erfahrung in der Begleitung und Anleitung von Mitarbei-

tenden
 – Praxiserfahrung in der gemeindepädagogischen Arbeit 
 – Praxiserfahrung im elementarbereich
 – vokation der ev.- luth. landeskirche sachsens 
 – teamfähigkeit
 – Führerschein klasse B und Bereitschaft zu Dienstreisen mit 

eigenem PkW
 – Zugehörigkeit zu einer Gliedkirche der Evangelischen Kir-

che in Deutschland (ekD).
Die vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-
gen (kDvO) gemäß entgeltgruppe 9.
Die Mitarbeitenden des kirchenbezirkes Pirna freuen sich eine 
aufgeschlossene und teamfähige Persönlichkeit, die erfahrun-
gen aus der gemeindepädagogik mitbringt und konzeptionell 
mitarbeitet. 
Weitere Auskunft erteilten superintendentin krusche-räder, 
Tel. (0 35 01) 4 61 24 21 und Bezirkskatechetin Soffner, Tel. 
(0 35 01) 4 61 24 23.
vollständige aus ausführliche Bewerbungen sind an den kir-
chenbezirksvorstand des ev.-luth. kirchenbezirks Pirna, 
kirchplatz 13, 01796 Pirna zu richten. 

7. Bezirkskatechet/Bezirkskatechetin 
kirchenbezirk Pirna
64101 Pirna 178
lm kirchenbezirk Pirna ist in der neu zu gründenden Arbeits-
stelle kinder- Jugend-Bildung zum 1. Januar 2020 die stelle des 
Bezirkskatecheten/der Bezirkskatechetin mit einem umfang 
von 50 Prozent neu zu besetzen. 
schwerpunkte der Arbeit als Bezirkskatechet/Bezirkskateche-
tin sind:

 – Fachaufsicht und Fachberatung für gemeindepädagogische 
Mitarbeitende 

 – Personaleinsatz und Personalentwicklung in der gemeinde-
pädagogik 

 – vermittlung von Mentoraten, z. B. für studierende, vikar-
innen und vikare sowie die Mitwirkung bei Prüfungen

 – erstellung von Fachvoten
 – Mitarbeit in regionalen und überregionalen Facharbeitskrei-

sen
 – Organisation und Durchführung von gemeindepädagogi-

schen Fort- und Weiterbildungen
 – vernetzung der gemeindepädagogischen Arbeit im kir-

chenbezirk mit schulen, kindertagesstätten und anderen 
Bildungseinrichtungen

 – leitung der Arbeitsstelle kinder-Jugend-Bildung
 – veranstaltungen mit regionaler Bedeutung
 – entwicklung gemeindepädagogischer Arbeitsformen 

entsprechend des Bedarfs.

vorausgesetzt werden:
 – gemeinde- und religionspädagogischer Fachhochschulab-

schluss oder vergleichbarer Abschluss
 – eignung für Praxisberatung und Mentorierung
 – Praxiserfahrung in der gemeindepädagogik und im reli-

gionsunterricht
 – erfahrung in der Begleitung und Anleitung von Mitarbei-

tenden
 – vokation der ev.- luth. landeskirche sachsens 
 – Führerschein klasse B und Bereitschaft zu Dienstreisen mit 

eigenem PkW
 – Zugehörigkeit zu einer Gliedkirche der Evangelischen Kir-

che in Deutschland (ekD).
Die vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-
gen (kDvO) gemäß entgeltgruppe 11.
Die Mitarbeitenden des kirchenbezirkes Pirna freuen sich eine 
aufgeschlossene und teamfähige Persönlichkeit, die erfahrun-
gen aus der gemeindepädagogik mitbringt und konzeptionell 
mitarbeitet. 
Weitere Auskunft erteilten superintendentin krusche-räder, 
Tel. (0 35 01) 4 16 24 21 und Bezirkskatechetin Soffner, Tel. 
(0 35 01) 4 61 24 23.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an das ev.-
luth. landeskirchenamt sachsens, lukasstraße 6, 01069 Dres-
den zu richten. 
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VII. Persönliche Nachrichten

Mitglieder des Schlichtungsausschusses der ev.-Luth. Landeskirche Sachsens für 
dienstrechtliche regelungen

6015 BA 180
Dem nach § 16 des landeskirchlichen Mitarbeitergesetzes vom 
26. März 1991 (ABl. seite A 35), zuletzt geändert durch kir-
chengesetz vom 16. November 2014 (ABl. s. A 287), zu bilden-
den schlichtungsausschuss der ev.-luth. landeskirche sach-
sens für dienstrechtliche Regelungen gehören für die Zeit vom 
1. Juni 2018 bis 31. Mai 2024 an:

als vorsitzende: 
richterin am Arbeitsgericht leipzig Bettina van Biezen 
als stellvertretender vorsitzender: 
vizepräsident des landesarbeitsgerichts chemnitz Dr. Andreas 
spilger 

als Beisitzer der Mitarbeiterverbände:
1. Benjamin knoch
2. Jeanette rüger
als stellvertretende Beisitzer:
zu 1. Peter hanschmann
zu 2. heike thiel

als Beisitzer der kirchlichen körperschaften:
1. superintendentin Antje Pech
2. Okr Jörg teichmann
als stellvertretende Beisitzer:
zu 1. superintendent Andreas Beuchel
zu 2. Okr christian richter
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